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 Veröffentlicht am 25.09.1990

Index

66/02 Andere Sozialversicherungsgesetze

Norm

GSVG 1978 §25 Abs1 idF 1987/610;

Rechtssatz

War der P8ichtversicherte während des gesamten drittvorangegangenen Kalenderjahres (wenn auch auf Grund einer

anderen die P8ichtversicherung begründenden Erwerbstätigkeit als jener, aus der die Einkünfte stammen)

p8ichtversichert, so sind auch dann die durchschnittlichen Einkünfte heranzuziehen, wenn sie nur einer in einigen

Monaten dieses Kalenderjahres die Pflichtversicherung an sich auslösenden Erwerbstätigkeit entstammen.
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